
Agora Verkehrswende (01/2022) | Daten: Flottengrenzwerte werden jährlich auf Basis der durchschnittlichen CO₂-Emissionen von neu zugelassenen Pkw je Hersteller(-pool) berechnet. Bei einer Überschreitung 
werden Strafzahlungen fällig. Quellen: Kraftfahrtbundesamt, Bundesregierung

in den Jahren 2019 bis 2021; in Verbindung mit politischen Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität

Anteil reiner E-Autos und Plug-in-Hybride am Pkw-Absatz in Deutschland
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2019 2020 2021

Jan 2019 
Senkung der Dienstwagensteuer auf 0,5 % für 
BEV & PHEV (bis 2030 befristet)

2020: Absenkung der Flottengrenzwerte 
auf 95 g CO₂/km  in 95 % der Flotte

2021: Absenkung der Flottengrenzwerte auf 
95 g CO₂/km in 100 % der Flotte

Jan 2020
Senkung der Dienstwagensteuer auf 0,25 % für 
BEV (bis 2030 befristet)

Juli 2020 
Konjunkturpaket: 
Senkung der MwSt um 3 %
(bis Ende 2020 befristet)

Feb 2020 
Erhöhung der Kauf-
zuschüsse auf bis 
zu 6000 Euro/BEV
(bis 2025 befristet)

Erhöhung der Kaufzu-
schüsse um die Innovati-
onsprämie auf bis zu 
9000 Euro/BEV (bis 2025 
befristet, Novellierung ab 
2023)


